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SCHREIBEN1 VON SCHULTHEISSUND RAT VON LUZERN AN SCHULTHEISS UND

RAT VON BERN

"Wir weifflen gar nit , Es werden ihr U. G. L . A. E . gleich uns von E . und U. G. L . E.

[Bürgermeister und Rat ] lobl . Statt Basetl gebührenden nachricht Erhalten ha¬

benj das die gehabte gefahr des durch Eydtgen . Territorium von den keyserli-

chen [=J o s e f s I . ] Völkheren besorgeten durch passes vast verschwunden,

und weylen wir aber gewahren , dass gegen unsem Grentzen kriegliche Zuerü-

stungen , auch die auffStellung der wachten immer mehr beharret werde ; So haben

wir . . . nit verschieben können , Eüch U. G. L . A. E . best meinlichen zue Ersuechen,

ihr geruehen , solch spührender beweg - und auffmähnungen die Eigentliche Ur¬

sache und das absehen uns freündteydtgen . zue bedeüthen , damit , wan äussere

gefahren obhanden , oder sonst andere Zwecke seyn wurden , die angemessene men-

suras pflichtmessig unserseits zue nemmen man sich auch in stand sezen möge.



Welches wir zue fortsezung freündtnaohpahrliohen Vememens in . . . anthwort

zue Vernemmen verhoffen ".

1)  Dieses Dokument ist mit "Litt . A " bezeichnet.
2 ) s . AH 85/35

Kopie , wohl von der Kanzlei Luzern für den Zuger Stadt - und Amtsrat Beat
J a k o b II . Zurlauben bestimmt.
AH 85 , 108 - 109 - Blatt 108 V und 109 r  leer
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